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03/P/34/6340/2002

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.08.2004

Rechtssatz

Konnte ein Sicherheitswachebeamte das von ihm angezeigte Geschehen von jedem der nach dem Beweisverfahren in

Frage kommenden mehreren Standorte einwandfrei beobachten, ist sein genauer Standort unerheblich.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at
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